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B.1
GKV-Versicherte

Beschluß
A t

Kreishauptausschuß – 22. September 2011 

 

 

 

 
 

Angleichung ambulanter Versorgungsaufwendungen zur 5 

Abschaffung der Benachteiligung von GKV-Versicherten in NRW 
 

 

 

Der Kreishauptausschuß Essen hat beschlossen: 10 

 

Die systematische Benachteiligung der nordrhein-westfälischen Versicherten im GKV-

System ist zu beenden. 

 

Bundeseinheitliche Versichertengelder müssen zu bundeseinheitlichen 15 

Versorgungsaufwendungen führen. 

 

Der KHA Essen fordert deshalb die Landespartei auf, bei der Bundes-FDP darauf 

hinzuwirken, für eine kurzfristige Angleichung der ambulanten 

Versorgungsaufwendungen für gesetzliche Beitragszahler in NRW auf das 20 

bundesweite Niveau einzutreten und damit den anhaltend föderalen 

Wettbewerbsnachteil der ambulanten Gesundheitsversorgung in NRW baldmöglichst 

zu beenden. 
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